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§ 24a StBHG Zuschuss fur
behindertengerechte Ausstattung

von Kraftfahrzeugen

StBHG - Steiermarkisches Behindertengesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.08.2025

(1) Ein Zuschuss fur die behindertengerechte Ausstattung eines Kraftfahrzeuges wird gewahrt, wenn diese Ausstattung
auf Grund der individuellen Bedarfe des Menschen mit Behinderung zur Erlangung oder Sicherstellung seiner Mobilitat
erforderlich ist.

(2) Die Landesregierung hat mit Verordnung festzulegen:

1. die maximale Hohe des Zuschusses sowie

2. den Zeitraum, nach dem neuerlich ein solcher Zuschuss beantragt werden
kann.

(3) Bei Vorliegen besonders berticksichtigungswurdiger Grinde kann die Behdrde einen Zuschuss auch vor Ablauf des
mit Verordnung gemal Abs. 2 festgelegten Zeitraums neuerlich gewahren.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 4/2010, LGBI. Nr. 94/2014

In Kraft seit 01.09.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=4/2010&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=94/2014&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 24a StBHG Zuschuss für behindertengerechte Ausstattung von Kraftfahrzeugen
	StBHG - Steiermärkisches Behindertengesetz


